
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Seligenstadt 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung Seligenstadt hat in ihrer Sitzung am 15.12.2025 folgende Ta-

rifänderung beschlossen: 

 

„Änderung des Fährtarifes:“ 

 

 

Auszug aus dem neuen Fährtarif 

 

 

 

Tarif 
für die Mainfähre „Stadt Seligenstadt“ 

 

 Fährgeld 
A. Für die einmalige Überfahrt in EURO 

1. Personen 

(Erwachsene und Kinder ab vollend.10. Lebensjahr) 1,50 

2. Personen mit Fahrrad, Mofa bis 50 ccm od. dergl. 1,50 

3. Personen mit Kraftrad, Motorroller ab 50 ccm od. dergl. 2,00 

4. PKW und LKW bis 2,8 to Nutzlast einschl. Fahrzeug- 3,00 

lenker (ohne Insassen) 

5. Anhänger zu PKW und LKW bis 2,8 to Nutzlast 1,00 

6. LKW und Anhänger von 2,8 to bis 7,5 to Nutzlast 6,00 

und Busse bis 25 Sitzplätze einschl. Fahrzeuglenker 

(ohne Insassen) 

7. LKW und Anhänger über 7,5 to Nutzlast und Busse 9,00 

über 25 Sitzplätze einschl. Fahrzeuglenker (ohne Insassen) 

 

 

Diese Änderung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.  

 

Seligenstadt, den 07.01.2026    Der Magistrat der Stadt Seligenstadt 

        Dr. Daniell Bastian 


